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Vollzug des Dolmetschergesetzes;
öffentl iche Bestellung und allgemeine Beeidigung

von Dolmetschern und Übersetzern

Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums
des Innern

vom 5. J'lai 2OOO Az.: lA3-LO4L.4'78

Zur Sprachenübertragung für gerichtl iche und behördliche Zwecke werden auf Grund des

Dolmetschergesetzes Dolmetscher und Übersetzer für das Gebiet des Freistaates Bayern

von den Präsidenten der Landgerichte öffentl ich bestellt und allgemein beeidigt (Art. 1

Abs. l des Dolmetschergesetzes - DolmG). Das Dolmetschergesetz in der seit 1. August

1981 gül t igen Fassung wurde durch Gesetz vom 10. Februar 2000 (GVBI S.46)
geändert .  Das Staatsminister ium der lust iz hat dazu die Ausführungsbekanntmachung
vom 24. Februar 2000 ( .rMBl S. 21) er lassen. Auf s ie wird hingewiesen, Zum Vol lzug des

Gesetzes über die öffentl iche Bestellung und allgemeine Beeidigung von Dolmetschern

und Übersetzern (Dolmetschergesetz) - DolmG - wird bestimmt:

1.  Nummer 8 der Bekanntrhachung des Staatsminister iums der Just iz vom 24. Februar

2000 bestimmt zur Heranziehung von öffentl ich bestellten Dolmetschern und
Übersetzern:
"sprachü bertragungen für gerichtl iche und behörd l iche Zwecke sollen g rundsätzlich

nur Dolmetscher und Übersetzer vornehmen, die in den Dolmetscher- und
Übersetzerl isten der Landgerichte eingetragen sind. Andere geeignete Dolmetscher
und Übersetzer können herangezogen werden, wenn eingetragene Dolmetscher und

Übersetzer nicht zur Verfügung stehen oder wenn deren Heranziehung
unverhäl tnismäßig hohe Kosten verursachen würde. Ohne ausdrückl iche Zust immung

des zuständigen Richte,rs, Staatsanwalts oder Rechtspflegers sollen die

Geschäftsstellen die Ladung oder Beauftragung eines nicht eingetragenen
Dolmetschers oder Übersetzers nicht bewirken."
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Es wird gebeten, entsprechend zu verfahren.

2. Die Listen der öffentl ich bestellten Dolmetscher und übersetzer werden bei den
Landgerichten gefÜhrt (Art. 7 DolmG) und stehen jedermann, auch den Behörden, zur
Einsicht offen. Die neuen und die geänderten Eintragungen werden jährl ich nach dem
Stand vom 1. Apr i l  bekannt gegeben (Nr.  6.1 der JMBek vom 24. Februar 2000).  Die
letzten Anderungen sind im Sonderdruck zu Nr. 39 des Staatsanzeigers vom 1.
Oktober 1999 veröffent l icht  worden (vgl .JMB| vom 24. September 1999, S. 110).  Die
Dolmetscher- und Übersetzerl isten werden auch im Internet unter der Adresse
www.justiz. bayern.de zugänglich gemacht.
Sind aus den Dolmetscher- und Übersetzer l isten keine geeigneten Dolmetscher und
Übersetzer festzustellen, so können Auskünfte beim Bundesverband der Dolmetscher
und Übersetzer e' V. (BDÜ), Landesverband Bayern, Baaderstraße 84, 80469
München, Telefon 089/293330, Telefax 0g9/2905451, sowie für das
Gehörlosendolmetscherwesen beim Landesverband Bayern der Gehörlosen e. V.,
schwanthalerstraße 76, 80336 München, Telefon 089/543g111, Telefax ogg/543g7g2
oder beim Bundesfachverband der Gebärdensprachdolmetscherinnen Bayern e. V.,
Vorsitzende Christiane Schuller, August-Vetter-Straße 5, 86150 Augsburg, Telefon
O82L/229L4L4, Telefax O92L/ZZ9 141 5, eingeholt werden.

3. Art .  11Abs. 2 DolmG legt den Wort laut des Bestät igungsvermerks fest ,  mit  dem die
öffentl ich bestellten Übersetzer und Dolrnetscher (die Bestellung als Dolmetscher
schl ießt in Bayern die Bestel lung als Überset2er mit  ein -  vgl .  Art .  1 Abs. 2 DolmG) die
Richtigkeit und Vollständigkeit einer von ihnen gefertigten oder geprüften
Sprachenü bertragu ng bestätigen.

4. Werden Gründe bekannt,  die nach Art .  9 Abs. 2 DolmG den Widerruf  der öf fent l ichen
Bestellung eines Dolmetschers oder Übersetzers rechtfertigen, insbesondere, wenn
wiederholt mangelhafte Übertragungen ausgeführt werden, so soflen diese dem für
den Widerruf zuständigen Präsidenten des Landgerichts mitgeteilt werden.

5. Das Ablegen der Dolmetscherprüfung bzw. Übersetzerprüfung berechtigt zur Führung
der Berufsbezeichnung "staatl ich geprüfter Dolmetscher" oder "staatl ich geprüfte
Dolmetscherin" bzw. "staattich geprüfter Übersetzer" oder "staatl ich geprüfte
Übersetzer in" (Art .  15 Abs. 2 DolmG), die öf fent l iche Bestel lung zur Führung der
Bezeichnung "Öffentl ich bestellter und beeidigter Dolmetscher (übersetzer) für ...
(Angabe der Sprache, für die er bestel l t  is t)" ,  oder die Bezeichnung "öf fent l ich
bestel l te und beeidigte Dolmetscherin (Übersetzer in) für. . . .  (Angabe der Sprache, für
die sie bestellt ist)" zu führen (Art. 5 DolmG). Da in Bayern die Dolmetscherprüfung
die ÜbersetzerprÜfung mit  einschl ießt,  ist  es auch zulässig,  wenn die Bezeichnung"Öffentl ich bestellter Übersetzer und Dolmetscher für ..."usw. oder "öFfentl ich

bestel l te Übersetzer in und Dolmetscherin für. . . "  usw. geführt  wird.  Andere personen
dürfen sich nicht als öffentl ich bestellte und aflgemein beeidigte Dolmetscher oder
Übersetzer bezeichnen und auch keine Bezeichnung führen, die damit verwechselt
werden kann. Die (vorsätzl iche) Zuwiderhandlung kann nach Art .  12 DolmG mit
Geldbuße geahndet werden. Zuständig ist  dafür nach $ 4 Abs. 1 Nr.  4 ZuVOW;G die
Regierung.
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6. Diese Bekanntmachung tritt am 5. Mai 2000 in Kraft.
Gleichzeitig tr itt die Bekanntmachung zum Vollzug des Gesetzes über die öffentl iche
Bestellung und allgemeine Beeidigung von Dolmetschern und Übersetzern
(Dolmetschergesetz) vom 23. November 1981 (MABI t982, S. 2) außer Kraft .

I .  A .

Dr .  Wal tner
Minister ia ld i rektor Ai lMBI 2000 s.  400

@ jur is GmbH


